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SCHONBERG AM KAMP [ SUP-SCREENING ZUR AUFLAGE DES ORTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES

1  PRUFUNG DER SUP-PFLICHT

Aufgrund der Abanderung / Aktualisierung des bereits bestehenden ortlichen Entwicklungskonzeptes (keine Konzeptneu-

erlassung) sowie der definierten Ziele im aktuellen Auflagebericht des OEKs, wie

- 4Priorisierung von Innen- vor Auldenentwicklung",

- ,Sicherung der Siedlungsrander" und

- »Bewahrung und Optimierung der land- und forstwirtschaftlichen Kulturlandschaft",
und MalRnahmen, wie

- ,Neuwidmungen von Bauland bei bestehenden Reserven an unbebautem Bauland vorwiegend vermeiden, insbe-

sondere aufRerhalb der Siedlungsschwerpunkte®,

- ,Nachverdichtungspotenziale vorrangig in den zentralen und hochrangig erschlossenen Siedlungsschwerpunkten

im Kamptal prifen®,

- ,Aktive kommunale Bodenpolitik verfolgen, um die Mobilisierung und Aktivierung von unbebautem Bauland vo-

ranzutreiben",
- ,Verzicht auf groRrdumige Betriebserweiterungsgebiete" und
- «Nicht-erforderliche, befestigte Flachen entsiegeln®,

|\\

sowie aufgrund der naturrdumlichen Gegebenheiten (Tallage ,Kamptal* am Fluss ,Kamp") und der naturschutzrechtlichen

und Uberortlichen Vorgaben, wie
- Natura 2000 FFH-Gebiet ,Kamp- und Kremstal®,
- Naturpark ,Kamptal-Schénberg",
- Landschaftsschutzgebiet ,Kamptal*,
- Brunnenschutz- und Grundwasserschongebiete,
- HQ100 und HQ 30 Uberflutungsbereiche,

- Gefahrenzonen — Wildbachgeféhrdete Flachen (rote und gelbe Zone), brauner Hinweisbereich (Uberschwem-

mung), blaver Vorbehaltsbereich (technische Mal3nahmen),
- Rutschgefdhrdete Flachen und
- Forstflachen etc.,

wird keine grundsatzliche SUP-Pflicht angenommen. Ein Wachsen der Siedlungsgebiete in den Landschaftsraum mit ein-
hergehendem relevantem Flachenverbrauch wird dadurch grof3tmdglich vermieden, ebenso sonstige Zielsetzungen mit

maoglichen negativen Umweltwirkungen.

Im gegenstandlichen aktualisierten drtlichen Entwicklungskonzept werden keine Erweiterungsfldchen ausgewiesen, weder
fur die Siedlungs- noch fir die betriebliche Entwicklung. Die Entwicklungsziele (gem. Plandarstellung) sind von ihrem Inhalt

und Umfang so untergeordnet, dass erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf den Natur- und
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SCHONBERG AM KAMP [ SUP-SCREENING ZUR AUFLAGE DES ORTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES

Artenschutz a priori ausgeschlossen werden kénnen. Negative Umweltwirkungen von sonstigen nicht verortbaren Leitzielen

und MalRnahmen sind ebenfalls nicht zu erwarten.

Die Durchfihrung einer SUP hinsichtlich voraussichtlicher erheblicher Umweltwirkungen kann somit aus fachlicher Sicht
entfallen; die Anderung des OEKSs schafft keinen Rahmen fir Projekte mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-

gen.
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SCHONBERG AM KAMP [ SUP-SCREENING ZUR AUFLAGE DES ORTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES

2 SCREENING TABELLEN GEMAR FORMBLATT DER NO LANDESREGIERUNG

Nachfolgend wird auf Basis des Screening Formulars der NO Landesregierung ein SUP-Screening hinsichtlich der Anderung
| Aktualisierung des OEKs durchgefihrt, um die unter Kapitel 1 getroffene Aussage, der Nicht-Notwendigkeit einer SUP

(inkl. Umweltbericht), zu bestdtigen.
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Screening Formular 2

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Anderung des 6rtlichen Raumordnungsprogramms der Gemeinde
Prifung der Notwendigkeit Uber die Durchfihrung einer Strategischen Umweltprifung (SUP)
erstellt von Biro Kordina und Riedmann ZT unter der Planzahl E-25/11/001-004 am 05.11.2025

Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Anderung des OROP wird festgestelit:

A: kein Screening erforderlich — keine SUP

= Anderungspunkte vom Inhalt und Umfang so geringfiigig, dass
erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt
ausgeschlossen werden kénnen

betroffene Anderungspunkte:

Das gesamte OEK (inkl. aller Festlegungen) ist vom Inhalt und Umfang so geringfiigig, dass erhebliche negative
Auswirkungen auf die Umwelt ausgeschlossen werden kdnnen (s. Screening).

= Anderungen im Rahmen eines OEK bereits in ausreichender
Tiefe vorgepruift

betroffene Anderungspunkte:

(Gegenstand der Priifung ist die Anderung / Aktualisierung des Ortlichen Entwicklungskonzeptes.)

B: SUP obligatorisch durchzufihren

= Anderungspunkte als Rahmen fiir Projekte gemafR Anhange |
und Il der UVP-Richtlinie (85/337/EWG)

betroffene Anderungspunkte:
keine

= Anderungspunkte mit madglicherweise erheblichen Auswir-
kungen auf Europaschutzgebiete

betroffene Anderungspunkte:

keine

Keine SUP

C: Screening erforderlich (Tabellen 1 und 2)

erforderlich

= Screening-Ergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
moglich — weitere Untersuchungen erforderlich

betroffene Anderungspunkte:
keine

= Screening-Ergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
nicht zu erwarten — weitere Untersuchungen nicht erforderlich

betroffene Anderungspunkte:
gesamtes OEK

Das Ziel der Erstabschatzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prifen, ob nahere Untersuchungen zur Feststellung moglicher
Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die Erstabschatzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden kénnen,
sind weitere Untersuchungen (= Durchflihrung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich.




Screening Formular 3

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Tabelle 1: Prifung relevanter Planungsgrundlagen

Informations-
quelle

(™ Verweis auf Tabelle

2)

Bemerkung

Prifung von Planungskonflikten®™)

NO Atlas

Sektorales ROP
Windkraftnutzung in
NO

Zonen in Nachbargemeinde

Kein Konflikt mit Windkraftzonen im Nahbereich.

FWP
Nachbargemeinde(n)

keine konflikttrachtigen Widmungen

Keine weitere Gemeinde von Anderung betroffen.

Sonstige Unterlagen

Regionales
Raumordnungspro-
gramm

geprift-relevante Festlegungen

Dem Reg ROP Raum Krems wird nicht widersprochen. Die Festlegungen des Reg ROP
werden im OEK beriicksichtigt und sind in die Plandarstellungen des OEK Gibernommen.

Kleinregionales
Rahmenkonzept

gepruft-keine relevanten Festlegungen

Dem Kleinregionalen Rahmenkonzept fir den Raum Krems aus dem Jahr 2005 - dieses
dient der Betriebsansiedlungspolitik - wird nicht widersprochen.

Grundlagenforschung
OROP

vorhanden, aber veraltet

Die Grundlagenforschung wurde im Rahmen der Uberarbeitung des Ortlichen
Entwicklungskonzeptes mitaktualisiert und ist somit Teil der gegenstandlichen Anderung.
Es besteht kein Konflikt.

Ortliches
Entwicklungskonzept

vorhanden-relevante Aussagen

Die nach wie vor relevanten Aussagen des derzeit rechtsgiltigen, veralteten Ortlichen
Entwicklungskonzeptes wurden Gibernommen; das OEK wurde tberarbeitet und ist
Gegenstand dieser Anderung.

OROP-
Verordnungstext

vorhanden, aber veraltet

Die nach wie vor relevanten Aussagen des derzeit rechtsgiiltigen, veralteten
Verordnungstextes (_j_es OEK wurden ibernommen; das OEK wurde (iberarbeitet und ist
Gegenstand dieser Anderung.

Prifung von Standortgefahren®™

oder GZP Flussbau
(ABU)

ABU: tiberlagerungen mit Gefahrenzonen

NO Atlas

Gefahrenzonenplan

WLV (GZP) N Die Festlegungen des Gefahrenzonenplanes werden im OEK beriicksichtigt und sind in
GZP: Uberlagerungen mit Gefahrenzonen die Plandarstellungen des OEK iibernommen. Es bestehen keine Konflikte.

Abflussuntersuchung

Der Uberflutungsbereich HQ 100 und HQ 30 wird im OEK beriicksichtigt und ist in die
Plandarstellungen des OEK tibernommen. Es bestehen keine Konflikte.

Gefahrenhinweiskarte
Rutschprozesse

verschiedene Klassen

Die rutschgeféahrdeten Flachen werden im OEK beriicksichtigt und sind in die
Plandarstellungen des OEK tibernommen. Es bestehen keine Konflikte.

Gefahrenhinweiskarte

keine Angaben im relevanten Raum

. Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
Sturzprozesse verschiedene Klassen negativen Auswirkungen hinsichtlich der Sturzprozesse.
Hinweiskarte
Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
Hangwasser mehrere FlieRwege beriihrt negativen Auswirkungen hinsichtlich der Hangwasser.
Grundwasserstand

Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen hinsichtlich des Grundwassers.

landwirtschaftliches
Entwasserungsgebiet

ok

Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen auf landwirtschaftliche Entwasserungsgebiete.




Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Tabelle 1: Prufung relevanter Planungsgrundlagen (Fortsetzung)

Informations-
quelle

() Verweis auf Tabelle
2)

Bemerkung

Priifung von Standortgefahren®

Sonstige Quellen

WWW.
hochwasserrisiko.at
(wenn keine
Abflussuntersuchung
vorliegt)

irrelevant, ABU/GZP vollstandig

Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen hinsichtlich des Wasserhaushaltes / des Abflusses bzw. auf
Uberflutungsbereiche und den Boden.

Altstandorte und
Altablagerungen
(cadenza-Modul)

Altstandort im Nahbereich

Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergibt sich kein Konflikt mit
Altstandorten / Altablagerungen.

e-Bodenkarte —
Feuchtlage

maRige Feuchtlage

Im Gemeindegebiet bestehen verschiedene Feuchtlagen. Durch das OEK bzw. dessen
Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf die
Wasserverhéltnisse des Bodens.

Priifung von Konflikten zu Naturgebietsschutz bzw. Wald™)

Landschaftsschutz-
gebiet

Lage innerhalb eines Schutzgebiets

Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet "Kamptal”.

Biospharenpark

aufBerhalb eines Biospharenparks

Das Planungsgebiet befindet sich in keinerlei raumlichen Nahe zu einem Biospharenpark.

Naturschutzgebiet

Schutzgebiet im Nahbereich

In der Nachbargemeinde Maissau findet sich das Naturschutzgebiet
"Schleinitzbachniederung". Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben
sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet.

Europaschutzgebiet

Schutzgebiet tiberlagert

Die Gemeinde liegt zum Teil im Vogelschutzgebiet (Natura 2000) "Kamp- und Kremstal".
Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen auf das Europaschutzgebiet.

Naturdenkmal

Naturdenkmal Uberlagert

Im Gemeindegebiet befinden sich drei Naturdenkmaler. Durch das OEK bzw. dessen
Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf die
Naturdenkmaler.

Waldentwicklungs-
plan bei Uberlage-
rung mit Wald

Uberlagerung nur mit Nutzwald

Im Gemeindegebiet finden sich sowohl Nutzwalder als auch Walder mit hdherer Funktion.
Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen auf den Wald.

Priifung von Nutzungskonflikten

bestehende
Nutzungen®

keine relevanten Nutzungen

Es finden sich keine Nutzungen im Gemeindegebiet bzw. im Nahbereich der Gemeinde,
die in Konflikt mit dem OEK bzw. dessen Inhalten / Festlegungen stehen.

www.laerminfo.at

keine Berechnungen im Nahbereich

Durch das OEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen)
negativen Auswirkungen hinsichtlich der Larmentwicklung.
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Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

LISTE DER PLANUNGSKONSULTATIONEN

Dienststelle Kontaktaufnahme erfolgt zu folgenden
Anderungspunkten

Bezirksforstinspektion (bei der
jeweiligen BH)

Wildbach- und
Lawinenverbauung

Geologischer Dienst des
Landes NO

Abteilung Wasserbau

Abteilung Wasserwirtschaft
(Altlasten)

Abteilung Wasserwirtschaft
(Grundwasser)

Verkehrsverbund Ostregion

Militirkommando NO

Welterbe — kulturelles Erbe

Abteilung
LandesstraBenplanung

Bundesdenkmalamt Abteilung
fiir NO

keine Konsultationen

erforderlich >< Im Rahmen der gegenstandlichen Anderung war keine Konsultation
erforderlich.




Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Screening Formular 3

Tabelle 2: Erstabschatzung der Auswirkungen

BEWERTUNG DER
AUSWIRKUNGEN
positiv | nicht relevant | relevant

Nr. | AnderungsmaRnahme maogliche Auswirkungen
(® Verweis auf die Tabelle 1)

Begriindungen, Erlauterungen,
Nachweise

gesamtes OEK

Naturschutz und Wald®:

- Uberlagerung von Es finden sich Inhalte zum Schutz der 6rtlichen
Waldbesténde.

Schutzgebieten/Wald®*)

- Ausstrahlung auf siche Tabelle 1

Schutzgebiete/Wald™)

Standortgefahren®:

- Beeintrachtigung am Standort selbst siehe Tabelle 1

- Beeintrachtigung fur andere
Standorte

siehe Tabelle 1

Menschliche Gesundheit und Sac

Es ergeben sich keine nennenswerten

- Planungskonflikte® Planungskonflikte.

- Larm siehe Tabelle 1

Es finden sich Inhalte zur Anpassung an den
Klimawandel (z.B. Ausbau der erneuerbaren
Energie).

- sonstige Emissionen

Es finden sich Inhalte zur Weiterentwicklung des
Erholungsangebotes.

O0®® ®® ®O0O

® ®00i00 | 0®
Ol0lolo 0loll00

- Erholungsfunktion




Tabelle 2: Erstabschatzung der Auswirkungen (Fortsetzung)

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Nr.

Anderungsmafnahme

gesamtes OEK

mogliche Auswirkungen
(® Verweis auf die Tabelle 1)

BEWERTUNG DER
AUSWIRKUNGEN

positiv

| nicht relevant | relevant

Begrindungen, Erlauterungen,
Nachweise

Verkehr:

- Verkehrsabwicklung/MIV

Es ergeben sich keine nennenswerten
nachteiligen Auswirkungen fiir den MIV.

- Potential fir OPNV/Umweltverbund

Es finden sich Inhalte zur Férderung des OPNV.

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit

Es finden sich Inhalte zur Beriicksichtigung von
Sicherheitsaspekten fir den Langsamverkehr.

Kultur, Asthetik:

- Erbe, Denkmal

Es finden sich Inhalte zum Erhalt und zur aktiven
Weiterentwicklung von kulturellen Zentren.

- Ortsbild

Es finden sich Inhalte zum Erhalt und zur Pflege
ortshildpragender Zonen.

- Landschaftsbild

@©®® ®®© 0
O00]|00®

OO0 000

Es finden sich Inhalte zum Erhalt und zur Pflege
des Natur- und Landschaftsraumes.




Screening Formular 3

Tabelle 3: Kumulative Auswirkungen der AnderungsmaBnahmen

Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten 2023

Anderungsmalnahmen

mdgliche
Auswirkungen

BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN

positiv

nicht prifrelevant

prufrelevant

Begrindungen, Erlauterungen, Nachweise

Boden:

- Bodenverbrauch

Es finden sich Inhalte im Sinne des Bodenschutzes (z.B. Prifung von
Nachverdichtung).

- Versiegelungsgrad

Es finden sich Inhalte zur Minimierung von Neuversiegelung bzw. zur
Entsiegelung.

Klima:
. . Es finden sich Inhalte zur Verbesserung des Mikroklimas (z.B.
- Mikroklima Umgestaltung des 6ffentlichen Raumes zur Anpassung an den
Klimawandel).
Wasser:
Stoffeint @ Es finden sich Inhalte zum umfassenden Schutz und zur Pflege von
- Storreintrag Gewassereigenschaften.
v @ Es finden sich Inhalte zum umfassenden Schutz und zur Pflege von
- Erschépfung Gewassereigenschaften.
. Es finden sich Inhalte zum umfassenden Schutz und zur Pflege von
- Uferfreihaltung Gewassereigenschaften.
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	Bemerkung18: 
Durch das ÖEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet "Kamptal".
	Bemerkung19: 
Das Planungsgebiet befindet sich in keinerlei räumlichen Nähe zu einem Biosphärenpark.
	Bemerkung20: 
In der Nachbargemeinde Maissau findet sich das Naturschutzgebiet "Schleinitzbachniederung". Durch das ÖEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet.
	Bemerkung21: 
Die Gemeinde liegt zum Teil im Vogelschutzgebiet (Natura 2000) "Kamp- und Kremstal". Durch das ÖEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf das Europaschutzgebiet. 
	Bemerkung22: 
Im Gemeindegebiet befinden sich drei Naturdenkmäler. Durch das ÖEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf die Naturdenkmäler.
	Bemerkung23: 
Im Gemeindegebiet finden sich sowohl Nutzwälder als auch Wälder mit höherer Funktion.
Durch das ÖEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen auf den Wald.
	Bemerkung24: 
Es finden sich keine Nutzungen im Gemeindegebiet bzw. im Nahbereich der Gemeinde, die in Konflikt mit dem ÖEK bzw. dessen Inhalten / Festlegungen stehen.
	Bemerkung25: 
Durch das ÖEK bzw. dessen Inhalte / Festlegungen ergeben sich keine (erheblichen) negativen Auswirkungen hinsichtlich der Lärmentwicklung.
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Im Rahmen der gegenständlichen Änderung war keine Konsultation erforderlich.
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	Begründung1: Es finden sich Inhalte zum Schutz der örtlichen Waldbestände.
	Begründung2: 
siehe Tabelle 1
	Begründung3: 
siehe Tabelle 1
	Begründung4: 
siehe Tabelle 1
	Begründung5: Es ergeben sich keine nennenswerten Planungskonflikte.
	Begründung6: 
siehe Tabelle 1
	Begründung7: Es finden sich Inhalte zur Anpassung an den Klimawandel (z.B. Ausbau der erneuerbaren Energie).
	Begründung8: Es finden sich Inhalte zur Weiterentwicklung des Erholungsangebotes.
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	Begründung9: Es ergeben sich keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen für den MIV.
	Begründung10: Es finden sich Inhalte zur Förderung des ÖPNV.
	Begründung11: Es finden sich Inhalte zur Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten für den Langsamverkehr.
	Begründung12: Es finden sich Inhalte zum Erhalt und zur aktiven Weiterentwicklung von kulturellen Zentren.
	Begründung13: Es finden sich Inhalte zum Erhalt und zur Pflege ortsbildprägender Zonen.
	Begründung14: Es finden sich Inhalte zum Erhalt und zur Pflege des Natur- und Landschaftsraumes.
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	Änderungsmaßnahme3: 
	Begründung16: 
Es finden sich Inhalte im Sinne des Bodenschutzes (z.B. Prüfung von Nachverdichtung).
	Begründung17: 
Es finden sich Inhalte zur Minimierung von Neuversiegelung bzw. zur Entsiegelung.
	Begründung18: 
Es finden sich Inhalte zur Verbesserung des Mikroklimas (z.B. Umgestaltung des öffentlichen Raumes zur Anpassung an den Klimawandel).
	Begründung19: 
Es finden sich Inhalte zum umfassenden Schutz und zur Pflege von Gewässereigenschaften.
	Begründung20: 
Es finden sich Inhalte zum umfassenden Schutz und zur Pflege von Gewässereigenschaften.
	Begründung21: 
Es finden sich Inhalte zum umfassenden Schutz und zur Pflege von Gewässereigenschaften.
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